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StGG Art5

Oö BauO §43 Abs2 litb

Oö LStVG 1975 §57 ff

Oö LStVG 1975 §63 Abs2, §63 Abs3

Beachte

Kundmachung LGBl. für OÖ 60/1985 am 14. Juni 1985

Rechtssatz

Oö. Landes-StraßenverwaltungsG 1975; Erteilung der Zustimmung zu einem Bauvorhaben gemäß §63 Abs2 erster Satz

- Akt der Privatwirtschaftsverwaltung; das Zustimmungserfordernis ist als gesetzliche Voraussetzung für die Erteilung

der baubehördlichen Bewilligung gemäß Art118 Abs4 von der Gemeinde zu beachten; keine Verletzung des

Selbstverwaltungsrechtes der Gemeinden; jedoch Gleichheitswidrigkeit wegen oAenkundiger Unsachlichkeit; §63 Abs3

erster Satz nicht gleichheitswidrig; kein Verstoß gegen das Gebot, daß Eigentumsbeschränkungen im

Allgemeininteresse liegen müssen
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